Übertragung von Aufgaben nach Gefahrstoffverordnung
Aus der Gefahrstoffverordnung ergeben sich folgende Pflichten für den Praxisinhaber:

· Informationen ermitteln

· Gefährdungen beurteilen

· Substitution prüfen

· Gefahrstoffverzeichnis erstellen

· Schutzmaßnahmen festlegen und deren Wirksamkeit kontrollieren

· Betriebsanweisungen erstellen

· Unterweisen

Die daraus resultierenden Aufgaben sind in der Praxis an die nachfolgend genannten Personen übertragen:

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung:                         ...................................................


 (Unternehmer/Beauftragter)

Erstellung eines Gefahrstoffverzeichnisses:
...................................................


 (Unternehmer/Beauftragter)

Dokumentation der Substitutionsprüfung: 
...................................................


 (Unternehmer/Beauftragter)

Erstellung von Betriebsanweisungen:
...................................................


 (Unternehmer/Beauftragter)

Durchführung von Unterweisungen:
...................................................


 (Unternehmer/Beauftragter)

Kontrolle der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen:                     ...................................................

 
(Unternehmer/Beauftragter)


